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RICHTLINIE DES RATES

vom 26. Juni 1990

über den Handel mit Sportpferden und zur Festlegung der Bedingungen für die Teilnahme an
pferdesportlichen Veranstaltungen

(90/428 /EWG)

Zu bestimmten technischen Fragen sind Durchführungsbe
stimmungen zu erlassen . Zur Ausfuhrung dieser Bestimmun
gen ist ein Verfahren vorzusehen, das eine enge und wirk
same Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission im Ständigen Tierzuchtausschuß gewähr
leistet —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Richtlinie legt die Bedingungen für den Handel mit
Sportpferden und für die Teilnahme dieser Pferde an pfer
desportlichen Veranstaltungen fest .

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 42
und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ( l ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Equiden sind als lebende Tiere in der Liste der in Anhang II
des Vertrages aufgeführten Erzeugnisse enthalten .

Um eine sinnvolle Entwicklung der Zucht von Equiden zu
gewährleisten und dadurch die Produktivität dieses Wirt
schaftszweigs zu erhöhen , sind auf Gemeinschaftsebene
Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel mit
Sportpferden zu erlassen .

Die Zucht von Pferden , insbesondere von Sportpferden, ist
im allgemeinen ein Teilbereich der landwirtschaftlichen
Tätigkeit . Sie dient einem Teil der landwirtschaftlichen
Bevölkerung als Einkommensquelle .

Innerhalb der Gemeinschaft bestehen Unterschiede in den
Vorschriften , die den Zugang zu pferdesportlichen Veran
staltungen regeln . Diese Unterschiede können den innerge
meinschaftlichen Handel behindern .

Der Handel mit Sportpferden und die Teilnahme an pferde
sportlichen Veranstaltungen können durch unterschiedliche

Artikel 2

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Definitionen des
Artikels 2 der Richtlinie 90/427/EWG des Rates vom
26 . Juni 1990 zur Festlegung der tierzüchterischen und
genealogischen Vorschriften für den innergemeinschaftli
chen Handel mit Equiden (4 ).

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet ferner „Veranstaltung"
jeder pferdesportliche Wettstreit, insbesondere Pferderen
nen, Springreiten , Dressurreiten , Gespannfahren und Mate
rialprüfungen, d. h . nach Gebäude und Gangart .

Artikel 3

( 1 ) Bei den Vorschriften für Veranstaltungen sind Diskri
minierungen zwischen den im Veranstaltermitgliedstaat ein
getragenen und den in einem anderen Mitgliedstaat eingetra
genen Equiden untersagt .

(2) Bei den Vorschriften für Veranstaltungen sind Diskri
minierungen zwischen den Equiden mit Ursprung in dem
Veranstaltermitgliedstaat und den Equiden mit Ursprung in
einem anderen Mitgliedstaat untersagt.

Regelungen über die Verwendungder Einkünfte und Gewin
ne aus derartigen Veranstaltungen für den Schutz , die
Förderung und die Verbesserung der Zucht in den einzelnen
Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden. Die Einführung eines
freien Zugangs zu pferdesportlichen Veranstaltungen setzt
die Harmonisierung dieser Regelungen voraus .

Bis zu einer deranigen Harmonisierung sollten die Mitglied
staaten — insbesondere zu dem Zweck, die Produktivität
dieses Sektors aufrechtzuerhalten oder zu verbessern —
ermächtigt werden, einen Prozentsatz der Einkünfte und
Gewinne für den Schutz , die Förderung und die Verbesse
rung der Zucht vorzubehalten; dabei ist jedoch ein Höchst
satz festzusetzen .

Artikel 4

( 1 ) Die Bestimmungen des Artikels 3 gelten insbeson
dere für

a ) die Mindest- bzw. Höchstanforderungen für die Mel
dung zu einer Veranstaltung;

b) die schiedsrichterliche Beurteilung auf der Veranstal
tung;(*) ABl . Nr. C 327 vom 30 . 12 . 1989 , S. 61 .

( 2 ) ABl . Nr. C 149 vom 18 . 6 . 1990 .
( 3 ) ABl . Nr. C 62 vom 12. 3 . 1990 , S. 46 . (4 ) Siehe Seite 55 dieses Amtsblatts .
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Artikel 5

(1 ) Wird die Meldung eines in einem Mitgliedstaat einge
tragenen Equiden zu einer Veranstaltung nicht angenom
men, so sind bis zum Erlaß der Vorschriften gemäß Artikel 4
der Richtlinie 90/427 /EWG dem Eigentümer oder seinem
Bevollmächtigten die Gründe hierfür schriftlich mitzu
teilen .

(2) In dem Fall nach Absatz 1 hat der Eigentümer oder
sein Bevollmächtigter das Recht , nach Maßgabe des Arti
kels 8 Absatz 2 der Richtlinie 89 /662/EWG ( 1 ), der sinn
gemäß gilt , die Stellungnahme eines Sachverständigen einzu
holen .

(3 ) Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti
kels 6 die Durchführungsbestimmungen fest .

Artikel 6

Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren
Bezug genommen , so beschließt der mit dem Beschluß
77/505 /EWG (2) eingesetzte Ständige Tierzuchtausschuß
gemäß den Vorschriften des Artikels 11 der Richtlinie
88 / 661 /EWG ( 3 ).

c) die Einkünfte oder Gewinne aus derartigen Veranstal
tungen.

(2) Jedoch

— bleibt die Durchführung nachstehender Veranstaltungen
von den Bestimmungen des Artikels 3 unberührt:
a) Veranstaltungen mit in einem bestimmten Zucht
buch eingeschriebenen Equiden zwecks Verbesse
rung der Rasse ,

b ) regionale Veranstaltungen zur Auswahl von Equi
den,

c) Veranstaltungen mit historischem bzw . traditionel
lem Charakter .

Ein Mitgliedstaat , der von diesen Möglichkeiten
Gebrauch machen will , setzt die Kommission darüber
vorher in allgemeiner Weise in Kenntnis ;

— werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, für jede Veran
staltung oder Art von Veranstaltung über hierfür amtlich
zugelassene Stellen einen bestimmten Prozentsatz des
Volumens der in Absatz 1 Buchstabe c ) genannten
Einkünfte oder Gewinne für den Schutz , die Förderung
und die Verbesserung der Zucht einzubehalten .
Pro Veranstaltung darf dieser Prozentsatz 30 % im Jahr
1991 , 25% im Jahr 1992 und 20% ab dem Jahr 1993
nicht übersteigen .
Die Kriterien für die Verteilung dieser Mittel in dem
betreffenden Mitgliedstaat sind der Kommission und den
übrigen Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Tier
zuchtausschusses mitzuteilen .

Vor dem 3 1 . Dezember 1 992 überprüft der Rat , wie diese
Bestimmungen angewandt werden , und stützt sich dabei
auf einen Bericht der Kommission, in dem die Harmoni
sierungsfortschritte berücksichtigt werden, die bei sämt
lichen Fragen im Zusammenhang mit den Zuchtbedin
gungen für Sportpferde erzielt wurden, und dem geeig
nete Vorschläge beigefügt sind, über die der Rat mit
qualifizierter Mehrheit befindet .

( 3 ) Die allgemeinen Durchführungsbestimmungen wer
den nach dem Verfahren des Artikels 6 erlassen.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis
spätestens zum 1 . Juli 1991 nachzukommen . Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 26 . Juni 1990.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. O'KENNEDY


